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1. B-VG Art. 7 heute

2. B-VG Art. 7 gültig ab 01.08.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 114/2013

3. B-VG Art. 7 gültig von 01.01.2004 bis 31.07.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

4. B-VG Art. 7 gültig von 16.05.1998 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/1998

5. B-VG Art. 7 gültig von 14.08.1997 bis 15.05.1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/1997

6. B-VG Art. 7 gültig von 01.07.1988 bis 13.08.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 341/1988

7. B-VG Art. 7 gültig von 01.01.1975 bis 30.06.1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

8. B-VG Art. 7 gültig von 19.12.1945 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

9. B-VG Art. 7 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Rechtssatz

Nach § 6 Abs. 5 FLAG in der hier anzuwendenden Fassung BGBl. Nr. 311/1992 haben Kinder, deren Eltern ihnen nicht

überwiegend Unterhalt leisten und die sich nicht auf Kosten der Jugendwohlfahrtsp>ege oder der Sozialhilfe in

Heimerziehung be@nden, unter denselben Voraussetzungen Anspruch auf Familienbeihilfe, unter denen eine Vollwaise

Anspruch auf Familienbeihilfe hat (Abs. 1 bis 3). Der Wortlaut dieser Fassung des § 6 Abs. 5 FLAG legt bereits nahe, dass

es ausschließlich auf das tatsächliche (überwiegende) Leisten oder Nichtleisten von Unterhalt durch die Eltern

ankommen soll und zwar nunmehr unabhängig davon, ob diese eine Unterhaltsp>icht triDt oder ob die allfällige

Leistung eines Unterhalts freiwillig, d. h. ohne rechtliche Verp>ichtung, erfolgt. Eine andere Deutung dieser

Bestimmung würde zu dem gleichheitswidrigen Ergebnis führen, dass beispielsweise einer Person, die wegen einer vor

Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausübung, jedoch spätestens vor Vollendung des

27. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außer Stande ist,

sich selbst den Unterhalt zu verschaDen, und die sich in keiner Anstaltsp>ege be@ndet (vgl. § 6 Abs. 2 lit. d FLAG), kein

Eigenanspruch auf Familienbeihilfe zustünde, wenn sie ein zu versteuerndes jährliches Einkommen hätte, das zwar die
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in § 6 Abs. 3 FLAG genannte Grenze nicht übersteigt, das aber dennoch eine Höhe erreicht, bei welcher wegen

Selbsterhaltungsfähigkeit von keinem Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern ausgegangen werden kann, während

bei derselben Sachlage derselben Person, wäre sie Vollwaise (§ 6 Abs. 4 FLAG), ein solcher Eigenanspruch zustünde. Ist

eine verfassungskonforme Auslegung möglich, dann ist diese vorzunehmen, selbst dann, wenn in den Materialien

entgegenstehende Aussagen enthalten sind (vgl. das hg. Erkenntnis vom 18. Juni 2008, Zl. 2006/11/0222, welches auf

das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 19. Juni 1998, VfSlg. 15.199, verweist). Daraus folgt für den

Beschwerdefall, dass der Auslegung, wonach es bei der Anwendung des § 6 Abs. 5 FLAG auf das Bestehen einer

Unterhaltsp>icht der Eltern gegenüber dem Kind nicht ankommt, der Vorzug zu geben ist.Nach Paragraph 6, Absatz 5,

FLAG in der hier anzuwendenden Fassung Bundesgesetzblatt Nr. 311 aus 1992, haben Kinder, deren Eltern ihnen nicht

überwiegend Unterhalt leisten und die sich nicht auf Kosten der Jugendwohlfahrtsp>ege oder der Sozialhilfe in

Heimerziehung be@nden, unter denselben Voraussetzungen Anspruch auf Familienbeihilfe, unter denen eine Vollwaise

Anspruch auf Familienbeihilfe hat (Absatz eins bis 3). Der Wortlaut dieser Fassung des Paragraph 6, Absatz 5, FLAG legt

bereits nahe, dass es ausschließlich auf das tatsächliche (überwiegende) Leisten oder Nichtleisten von Unterhalt durch

die Eltern ankommen soll und zwar nunmehr unabhängig davon, ob diese eine Unterhaltsp>icht triDt oder ob die

allfällige Leistung eines Unterhalts freiwillig, d. h. ohne rechtliche Verp>ichtung, erfolgt. Eine andere Deutung dieser

Bestimmung würde zu dem gleichheitswidrigen Ergebnis führen, dass beispielsweise einer Person, die wegen einer vor

Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausübung, jedoch spätestens vor Vollendung des

27. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außer Stande ist,

sich selbst den Unterhalt zu verschaDen, und die sich in keiner Anstaltsp>ege be@ndet vergleiche Paragraph 6, Absatz

2, Litera d, FLAG), kein Eigenanspruch auf Familienbeihilfe zustünde, wenn sie ein zu versteuerndes jährliches

Einkommen hätte, das zwar die in Paragraph 6, Absatz 3, FLAG genannte Grenze nicht übersteigt, das aber dennoch

eine Höhe erreicht, bei welcher wegen Selbsterhaltungsfähigkeit von keinem Unterhaltsanspruch gegenüber den

Eltern ausgegangen werden kann, während bei derselben Sachlage derselben Person, wäre sie Vollwaise (Paragraph 6,

Absatz 4, FLAG), ein solcher Eigenanspruch zustünde. Ist eine verfassungskonforme Auslegung möglich, dann ist diese

vorzunehmen, selbst dann, wenn in den Materialien entgegenstehende Aussagen enthalten sind vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 18. Juni 2008, Zl. 2006/11/0222, welches auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 19. Juni

1998, VfSlg. 15.199, verweist). Daraus folgt für den Beschwerdefall, dass der Auslegung, wonach es bei der Anwendung

des Paragraph 6, Absatz 5, FLAG auf das Bestehen einer Unterhaltsp>icht der Eltern gegenüber dem Kind nicht

ankommt, der Vorzug zu geben ist.
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